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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Sechsten Richtlinie des Rates vom 17 . Mai 1977 zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehr
wertsteuersystem : einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (77/388/EWG)

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 145 vom 13. Juni 1977)

Seite 6 , Artikel ') Absatz 2 Buchstabe e), dritter Gedankenstrich

Anstatt : „sonstigen ähnlichen"

muß es heißen : „sonstige ähnliche".

Seite 6, Artikel 10 Absatz 2 Unterabsatz 1 , achte Zeile

Anstatt : „auf die sich"

muß es heißen : „auf den sich".

Seite 9 , Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe i ), siebte Zeile

Anstatt : -mit dem von dem"

muß es heißen : „mit von dem".

Seite 13 , Artikel 16 Absatz 1 Einleitung, achte Zeile

Anstatt : „mit dem von dem"

muß es heißen : „mit von dem .

Seite 13 , Artikel 16 Absatz 1 Einleitung, achte Zeile

Anstatt : „erhobenen"

muß es heißen : „erhobene".

Seite 15 , Artikel 18 Absatz 2 Unterabsatz 1 , vierte Zeile

Hinter : „ ist" muß ein Komma ergänzt werden .

Seite 15 , Artikel 18 Absatz 4, vierte Zeile

Hinter : „ lassen" ist das Komma zu streichen .

Seite 17, Artikel 23 Absatz 2, dritte Zeile

Anstatt : „bestimmte"

muß es heißen : „bestimmten".

Seite 20, Artikel 27 Absatz 5 , zweite Zeile

Anstatt : „von der der Art"

muß es heißen : „von der Art".

Seite 20 , Artikel 28 Absatz 2 , fünfte Zeile

Anstatt : „ 1976"

muß es heißen : „ 1 967".
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Seite 21 , Artikel 33, vierte und fünfte Zeile

Anstatt : -Verbrauchssteuern"

muß es heißen : „Verbrauchsteuern"
Anstatt : -Grunderwerbssteuern"

muß es heißen : „Grunderwerbsteuern
Hinter : -Grunderwerbsteuern ist das Komma zu streichen .

Seite 37, Anhang E, Nr. 1

Anstatt : «Paketförderung"
muß es heißen : „Paketbeförderung".

Seite 37, Anhang E, Nr. 7

Anstatt : „genannte"
muß es heißen : „bezeichnete".

Seite 37, Anhang E, Nr. 15

Anstatt : „genannte"
muß es heißen : „bezeichnete".


